


Erscheinungstermine 2012
NÖ BLITZ 1/2012
Redaktionsschluss:	 20. Jänner
Erscheinungsdatum:	27. Jänner

NÖ BLITZ 2/2012
Redaktionsschluss:	 17. Februar
Erscheinungsdatum:	24. Februar

NÖ BLITZ 3/2012
Redaktionsschluss:	 9. März
Erscheinungsdatum:	16. März

NÖ BLITZ 4/2012
Redaktionsschluss:	 6. April
Erscheinungsdatum:	13. April

NÖ BLITZ 5/2012
Redaktionsschluss:	 11. Mai
Erscheinungsdatum:	18. Mai

NÖ BLITZ 6/2012
Redaktionsschluss:	 8. Juni
Erscheinungsdatum:	15. Juni

NÖ BLITZ 7/2012
Redaktionsschluss:	 13. Juli
Erscheinungsdatum:	20. Juli

NÖ BLITZ 8/2012
Redaktionsschluss:	 17. August
Erscheinungsdatum:	24. August

NÖ BLITZ 9/2012
Redaktionsschluss:	 14. September
Erscheinungsdatum:	21. September

NÖ BLITZ 10/2012
Redaktionsschluss:	 12. Oktober
Erscheinungsdatum:	19. Oktober

NÖ BLITZ 11/2012
Redaktionsschluss:	 9. November
Erscheinungsdatum:	16. November

NÖ BLITZ 12/2012
Redaktionsschluss:	 30. November
Erscheinungsdatum:	7. Dezember

Allgemeine Verlagsbedingungen
1. Allgemeines�

Maßgeblich für Aufträge sind diese Verlagsbedingungen sowie die jeweils 
gültige Preisliste. Durch die Erteilung eines Auftrages erklärt sich der Auftrag-
geber mit unseren Geschäftsbedingungen einschließlich der jeweils gültigen 
Preisliste einverstanden.

2. Unterlagen

Der im Tarif genannte Anzeigenschluss gilt jeweils als Termin für Unterlagen 
im Haus. Für Anzeigenschaltungen sind dem Verlag EDV-Daten zur Verfügung 
zu stellen. EDV-Daten müssen den im Verlag verwendbaren Dateiformaten 
entsprechen. Für etwaige Fehler bei der elektronischen Übertragung oder bei 
einer notwendigen Konvertierung übernimmt der Verlag keine Haftung.

Bei fernmündlich aufgegeben Anzeigen oder fernmündlich veranlassten 
Änderungen sowie bei mangelhaften Unterlagen übernimmt der Verlag keine 
Gewähr für die Richtigkeit der Wiedergabe. Kosten für Lieferung bestellter 
Entwürfe, Zeichnungen und sonstige Druckunterlagen sowie für erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen trägt der Auftraggeber. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung beigestellter Druckunterlagen jeder Art endet 
drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich 
eine andere Vereinbarung in Schriftform getroffen worden ist.
Farbverbindliche Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch hergestellt 
und sind kostenpflichtig. Bei nicht fristgemäßer Rücksendung von Probeabzügen 
oder von übergebenen Ausdrucken der Einschaltung gilt die Genehmigung zum 
Druck als erteilt. Der Auftraggeber haftet bei festgelegten Dispositionen auch 
für den richtigen Eingang der Druckunterlagen. Für den Wort- und Bildinhalt der 
Anzeigen sowie der verteilten Werbemittel, Drucksachen oder Warenproben 
haftet ausschließlich der Auftraggeber.

Muss ein Auftrag wegen des Inhalts, der Herkunft oder wegen seiner für den 
Druck ungeeigneten technischen Ausführung abgelehnt werden, so wird dies 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

3. Storno

Stornierungen von Aufträgen sind nur bis zum Anzeigenschluss der jeweiligen 
Ausgabe möglich und müssen schriftlich (Mail) erfolgen. Reservierungen 
für Prospektbeilagen wegen des in diesem Fall vom Verlag zugesicherten 
Beilagen-Konkurrenzausschlusses bis spätestens zwei Wochen vor Anzeigen-
schluss storniert werden. Bei späterer Stornierung wird eine Gebühr von 50% 
der Auftragssumme eingehoben.

4. Druck

Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Ausgaben wird keine Gewähr 
geleistet, wenn nicht ausdrücklich die Gültigkeit des Auftrages davon 
abhängig gemacht wurde. Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit 
berücksichtigt, stellen jedoch für den Verlag keine Verpflichtung dar. Konkur-
renzausschluss bei Anzeigen kann nicht zugesagt werden.
Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der An-
zeigen, sofern die ihm übergebenen Unterlagen das zulassen. Für Mängel und 
Schäden an den Druckunterlagen, die sich erst während des Druckvorganges 
bemerkbar machen, haftet der Verlag nicht. Der Verlag lehnt jede Haftung 
für Schäden ab, die durch Druckfehler entstanden sind. Ersatzeinschaltungen 
können nur verlangt werden, wenn durch Fehler des Verlages der Sinn der 
Anzeige verändert wird und die Erfolgsaussichten der Anzeige dadurch infrage 
gestellt sind. Es gilt als vereinbart, dass ein allfälliger Schadenersatzanspruch 
auf eine kostenlose Ersatzanzeige beschränkt bleibt. Alle Anzeigenaufträge 
sind, wenn nichts anderes vereinbart wurde, innerhalb eines Jahres nach 
Abschluss abzuwickeln.

5. Zahlungsbedingungen

Die Rechnungen sind binnen 14 Tagen netto ab Rechnungsdatum zu 
bezahlen. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in der Höhe von 
1% pro Monat und die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann die 
Ausführung jedes Auftrages bis zur Bezahlung offener Posten zurückstellen. 
Ab einer schriftlichen oder telefonischen Mahnung einer fälligen Rechnung 
behält sich der Verlag rechtliche Schritte vor.
Der Verlag behält sich das Recht vor,  eingegangene Zahlungen zuerst auf 
eventuell entstandene Kosten, dann auf Zinsen und dann auf die Hauptsache 
anzurechnen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verlag darüber 
verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn 
die Einlösung des Schecks am Verlagskonto gutgeschrieben wurde.
Der Verlag ist auch während der Laufzeit eines Anzeigenauftrages berechtigt, 
das Erscheinen weiterer Anzeigen von einer Vorauszahlung beziehungsweise 
vom Ausgleich offenstehender Rechnungen abhängig zu machen, und zwar 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel und ohne dass 
dadurch dem Auftraggeber Ansprüche irgendwelcher Art gegenüber dem 
Verlag erwachsen.

6. Tarife

Änderungen des Anzeigentarifs treten auch bei laufenden Anzeigenaufträgen. 
Zusätzlich zum vereinbarten Preis werden 5% Werbeabgabe und die Mehr-
wertsteuer in der jeweils gültigen Höhe verrechnet. Alle Preisangaben erfolgen 
in Euro. Für allgemeine verbindliche Platzierungen wird ein 10-prozentiger 
Zuschlag verrechnet, wenn deren Erfüllung möglich war. Platzierungen auf 
Seite 1, Seite 3 oder auf der letzten Seite unterliegen eigenen Tarifen.
Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt hat der Verlag 
Anspruch auf volle Bezahlung, wenn zumindest 75% der Auflage ausgeliefert 

werden konnten. Der Preis jeder Einschaltung wird nach der tatsächlichen 
Abdruckhöhe berechnet.

7. Nachlässe
Mehrmalsrabatte werden nur für innerhalb von zwölf Monaten erscheinende 
Anzeigenfolgen gewährt. Anspruch auf Mehrmalsrabatt besteht nur nach 
Maßgabe des gültigen Anzeigentarifs und bei schriftlichem Abschluss des 
Anzeigenauftrages. Wird das Abschlussziel innerhalb von zwölf Monaten nicht 
erreicht, wird der Verlag den zu hoch gewährten Rabatt nachverrechnen, die 
Nachbelastung ist sofort fällig. Auf Beilagen und Tip-On-Cards kann Rabatt 
gewährt werden. Anzeigenabschlüsse können nicht rückwirkend rabattiert 
werden.
Wird ein Auftrag wegen Umständen, die der Verlag nicht zu verantworten hat, 
nicht erfüllt, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger Rechtspflichten, 
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der Abnahmemenge 
entsprechenden Nachlass zu vergüten.

9. Reklamationen
Beanstandungen aller Art sind innerhalb von 10 Tagen nach Erscheinungs-
datum der Verlagsleitung oder dem jeweiligen Kundenbetreuer zur Kenntnis 
zu bringen.

10. Sonstiges
Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für Verwahrung und Weitergabe der 
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes an. Er übernimmt 
darüber hinaus keine Haftung. Einschreibbriefe und Eilbriefe mit Bezug 
auf Chiffreanzeigen werden auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Er-
füllungsort ist Bisamberg, Gerichtsstand ist das für Handelssachen wertmäßig 
zuständige Gericht in Korneuburg.

Ihre Anzeigen für den 
NÖ BLITZ werden bei uns 
ohne Mehrkosten für Sie 

von erfahrenen 
Grafikdesignern gestaltet!

DATENANLIEFERUNG
Daten bitte auf CD/DVD, auf USB-Stick oder 
per Mail an  
anliefern.
Datenformate: PDF/X1a-Dateien (PDF 
1.3) mit Transparenzreduzierung, Daten im 
CMYK-Farbraum, alle Schriften eingebunden, 
keine Haarlinien. Bilder: 300 dpi mit max. 
240% Gesamtfarbauftrag (Profil für Bildbe-
arbeitungsprogramme: ISOnewspaper26v4.icc). 
Druckbarer Tonwertbereich: 5% bis 95%.

verlag@noeblitz.at

So erreichen Sie uns:
NÖ BLITZ
2102 Bisamberg
Korneuburger Straße 21
0 22 62/618 74-110
verlag@noeblitz.at

REDAKTION und 
Geschäftsführung:
Johann Kerschbaum
0 676/319 59 94

ANZEIGEN:
Konrad Thim
0676/329 17 04
k.thim@noeblitz.at
Gunda Decker
0676/300 21 08
g.decker@noeblitz.at



Formate und Tarife 2012

1 Seite
B 195 × H 275 mm

1/2 Seite
B 195 × H 130 mm
B 145 × H 175 mm
B   95 × H 264 mm

1/4 Seite
B 195 × H   63 mm
B 145 × H   85 mm
B   95 × H 130 mm
B   45 × H 264 mm

1/8 Seite
B 195 × H   30 mm
B 145 × H   40 mm
B   95 × H   63 mm
B   45 × H 130 mm

1/16 Seite
B   95 × H   30 mm
B   45 × H   63 mm

	  Korneuburg	 Tulln	 Hollabrunn	 Gesamt

	 1,80	 1,50	 1,40	 3,29 

1.800,–	 1.500,–	 1.400,–	 3.290,–

	 950,40	 792,–	 739,20	 1.737,12

	 475,20	 396,–	 369,60	 868,56

	 237,60	 198,–	 184,80	 434,28

	 118,80	 99,–	 92,40	 217,14

mm-Preis/1-spaltig
Der Millimeterpreis wird bei Inseraten angewendet, 

die keinem Standardformat entsprechen.

Textteil

Anzeigenteil
1-spaltig	 B 30 mm
2-spaltig	 B 63 mm
3-spaltig	 B 96 mm
4-spaltig	 B 129 mm
5-spaltig	 B 162 mm
6-spaltig	 B 195 mm

Inserate im Anzeigenteil der Zeitung erschei-
nen in der Gesamtausgabe, eine Beschränkung 
auf Bezirksausgaben ist nicht möglich.

mm-Preis 1-spaltig	     2,–

Zuschläge
Für vom Kunden gewünschte Platzie-
rungen werden Zuschläge zu den Inse-
ratpreisen verrechnet, und zwar:
Seite 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   100%
Seite 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    25%
Letzte Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                50%
allgemeine verbindliche Platzierung . . . . . . . . . . . .            10%

Rabatte
Für schriftlich abgeschlossene Anzeigenaufträge werden 
unter gewissen Bedingungen Rabatte gewährt, nämlich:
Mehrmalsrabatt wird für eine im Vorhinein vereinbar-
te Mindestzahl von Einschaltungen innerhalb von zwölf 
Monaten gewährt:	   6 Einschaltungen . . . . . . . . . .          4%
	 12 Einschaltungen . . . . . . . . . .          8%
Mengenrabatt wird für eine im Vorhinein vereinbarte 
Mindestauftragssumme innerhalb von zwölf Monaten ge-
währt:	 ab   5.000 Euro . . . . . . . . . . . . .             3%
	 ab 10.000 Euro . . . . . . . . . . . . .             5%
Kombinationsrabatt wird gewährt, wenn eine Ein-
schaltung in mehreren Bezirken erscheinen soll. Dazu 
werden die Preise der jeweiligen Bezirksausgaben ad-
diert und der Kombi-Rabatt abgezogen, je nach Anzahl 
der Ausgaben	 2 Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . .               20%
	 3 Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . .               30%
Bei nicht zur Gänze erfüllten Aufträgen werden eventuell ge-
währte Rabatte rückverrechnet! Auf Beilagen können keine 
Rabatte gegeben werden!

Beilagen
Mindestformat: DIN A6 (105 × 148 mm)
Maximalformat: 300 × 225 mm
Alle Beilagen müssen im rechten Winkel geschnitten 
sein und dürfen keine Schnittfehler aufweisen. Kon-
taktieren Sie bitte in jedem Fall unsere Kundenberater.

Beilagenpreise ab 10.000 Stück
1.000 Stück bis 10 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       63,50
1.000 Stück bis 20 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       71,00
1.000 Stück je weitere 10 g . . . . . . . . . . . . . . .                  7,60
Mindermengenaufschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  55%



BEZIRK KORNEUBURG		
2000	 Stockerau	 7.750	
2002	 Großmugl	 730	
2003	 Leitzersdorf	 540	
2004	 Niederhollabrunn	 620	
2011	 Sierndorf	 1.450	
2100	 Korneuburg Stadt	 7.950	
2102	 Bisamberg	 2.600	
2103	 Langenzersdorf	 4.200	
2104	 Spillern	 950	
2105	 Oberrohrbach	 650	
2111	 Rückersdorf	 1.620	
2112	 Würnitz	 560	
2113	 Karnabrunn	 350	
2114	 Großrußbach	 850	
2115	 Ernstbrunn Stadt	 650	
2115	 Ernstbrunn Umgebung	 600	
2202	 Enzersfeld	 750	
3463	 Stetteldorf	 390	
3464	 Hausleiten	 1.420	
3702	 Niederrußbach	 550	
	 	 35.180

BEZIRK TULLN		
3004	 Ried am Riederberg	 830	
3423	 St. Andrä-Wördern	 1.810	
3424	 Zeiselmauer	 1.460	
3425	 Langenlebarn	 830	
3430	 Tulln	 4.980	
3433	 Königstetten	 810	
3434	 Tulbing	 1.040	
3435	 Zwentendorf/Donau	 1.470	
3441	 Judenau	 1.150	
3442	 Langenrohr	 750	
3451	 Michelhausen	 830	
3452	 Atzenbrugg	 1.260	
3462	 Absdorf	 1.120	
3465	 Königsbrunn/Wagram	 305	
3470	 Kirchberg am Wagram	 1.060	
3484	 Grafenwörth	 810	
3701	 Großweikersdorf Ort	 600	
3701	 Großweikersdorf Umgebung	 730	
		  21.845

BEZIRK HOLLABRUNN
2013	 Göllersdorf	 1.145	
2014	 Breitenwaida	 480	
2020	 Hollabrunn	 4.900	
2022	 Immendorf, NÖ	 270	
2023	 Nappersdorf	 470	
2024	 Mailberg	 310	
2041	 Wullersdorf	 490	
2042	 Guntersdorf	 680	
2051	 Zellerndorf	 1.160	
2054	 Haugsdorf	 900	
2061	 Hadres	 860	
2062	 Seefeld-Großkadolz	 550	
2070	 Retz	 1.800	
3710	 Ziersdorf	 1.350	
3714	 Sitzendorf an der Schmida	 610	
3741	 Pulkau	 680	
		  16.665

Effektive Werbung in 73.680 Haushalten!

NÖ BLITZ
2102 Bisamberg
Korneuburger Straße 21
0 22 62/618 74-110
verlag@noeblitz.at


